
   Schwimmzertifikat

Ihr  Kind  nimmt  an  einer  Sommerfreizeit  in  Frankreich  teil.  Bei  dieser  Freizeit  wird  es  an  einem 
Wassersportprogramm  teilnehmen.  In  Frankreich  ist  folgendes  Schwimmzertifikat  für  die  Teilnahme  am 
Wassersport verpflichtend.

Übersetzung des Gesetzesartikels vom 25. April 2012:

Dieses Dokument bescheinigt, dass der Minderjährige fähig ist:

• Ins Wasser zu springen

• Sich 5 Sekunden auf dem Rücken treiben zu lassen

• 5 Sekunden senkrecht unter Wasser zu bleiben

• 20 Meter Brustschwimmen auszuführen

• Unter einem schwimmenden Hindernis oder einer Leine hindurchzutauchen.

Der Test kann mit einer Schwimmweste durchgeführt werden.

Dieser Test kann in Frankreich sowie in Deutschland in einem Schwimmbad durchgeführt werden. Sie sollten 
sich  vorher  beim Bademeister  erkundigen  (oft  muss  man  einen Termin  ausmachen).  Bitte  lassen  Sie die 
nachfolgende Bescheinigung ausfüllen und schicken Sie uns (dem Club Leo Lagrange) vor Beginn der Freizeit 
eine  Fotokopie.  Sollten  wir  dieses  Dokument  nicht  erhalten  haben,  kann  Ihr  Kind  nicht  am 
Wassersportprogramm teilnehmen.

Bescheinigung

Schwimmbad: 

Durchführender Bademeister / Rettungsschwimmer:

Diplom:

Bestätigt hiermit, dass:

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

den oben beschriebenen Schwimmtest erfolgreich bestanden hat.

Ort : Unterschrift und Stempel

Datum:

   CLL        4, rue du stade      29570  Camaret sur mer
Tél.: 02 98 27 90 49    info@club-leo-camaret.fr     www.club-leo-camaret.f  r  
    Club Nautique : 02 98 27 92 20  Quai Téphany   -   29570 Camaret sur mer
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'Éducation Nationale
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